
 

Landesschiedsgericht BW AfD  
Herrn 
Elias Mößner 
Bahnhofstraße 7a  
79241 Ihringen 
 
 

 23.10.2013 dma 

Az.: 00426/13 RAM / M 

In Sachen 
 
Mößner ./. Landesverband 
 
wegen Vergleichs vom 30.04.2013 
 
ergeht folgende Verfügung: 
 
 
Das Verfahren ruht bis zum Abschluss des Ausschlussverfahrens. 
 
 
Begründung:  
 
Der Antragssteller wurde mit Beschluss vom 07.10.2013 des Landesvorstands nach § 8 Abs. 4 
Bundessatzung suspendiert. Er ist von der Ausübung seiner Mitgliedsrechte ausgeschlossen, 
soweit nicht das Ausschlussverfahren betroffen ist.  
 
 
 
Dubravko Mandic 


